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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen 
Patents 0 038 410 (Anmeldenummer 81 101 313.5). 

Die Beschwerdegegnerinnen "Linde AG" (01) und "Air 
Products and Chemicals Inc." (011) haben gegen die 
Patenterteilung Einspruch erhoben. 

Die Einspruchsabteilung hat das Patent aufgrund inangeinder 

erfinderischer Tatigkeit un Hinblick auf die Dokumente: 

US-A-4 013 429 (Dl) 
tJS-A-4 197 096 (D2) 

und auf die technische Kompetenz eines Pumpenfachmannes 
gexnäi3 Artikel 102 (1) in Verbindung mit Artikel 100 a und 
56 EPU widerrufen, sowie aus den gleichen Gründen dem 
Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auf Aufrechterhaltung 
in geändertem IJmfang unter Hinweis auf Artikel 102 (3) EPU 
nicht stattgegeben. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 
(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben und die 
Aufrechterhaltung des Patents in geänderteni Umfang auf der 
Grundlage von drei mit der Beschwerdebegründung 
eingereichten geänderten Ansprüchen beantragt, die 
Gegenstand des Hilfsantrags im Einspruchsverfahren waren. 

Der geltende Anspruch 1 lautet: 

11 1. Vorrichtung zur Trennung oder fraktionierenden 
Reinigung von Gasgemischen nach dem Druckwechselprinzip 
mit mindestens zwei, vorzugsweise drei Adsorbern (1,2,3), 
die während ihrer Adsorptionsphase mit Uberdruck und 
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2 	T 189/87 

wàhrend ihrer Desorptionsphase mit Unterdruck betrieben 

werden und denen ein Leitungssystem zugeordnet ist, das 

mit Ventilen (18), mit Fördereinrichtungen (14,16) für die 

Frischgase und Spulgase sowie mit einer Vakuumpumpe (11) 

zur Evakuierung des jeweiligen zu desorbierenden Adsorbers 

ausgerüstet ist und das eine einen Spülgasaustritt der 

jeweiligen Adsorber mit einem Frischgaseinlal3 verbindende 

Spülgas-Rückführungsleitung (7) umfa8t, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Spülgas-Ruckführungsleitung (7) 

jeweils unmittelbar mit dem in Adsorptionsphase 

befindlichen Adsorber verbindbar ist, und zwar an der 

Stelle, an der auch das Frischgas den Adsorbern zugeführt 

wird, daB die Fordereinrichtungen für das Frischgas und 

das Spülgas als Rootsgeblase (14, 16) ausgebildet sind und 

daB als Vakuumpumnpe eine Rootspumpe (11) mit einer Vor-

EinlaB-Kuhlung vorgesehen ist". 

Ansprüche 2 und 3 sind auf Anspruch 1 rückbezogen. 

Die Beschwerdegegnerinnen 01 und 011 beantragen beide die 

Zuruckweisung der Beschwerde, hilfsweise mündliche 

Verhandlung, wobei die Beschwerdegegnerin 01, neben den 

Dokumnenten Dl und D2 noch das Dokument: 

DE-A- 2 055 425 (D3) 

geltend macht. 

In einem Bescheid gemnà8 Artikel 110 (2) EPU äuBerte die 

Kaimner ihre vorlàufige Auffassung, daB der Gegenstand des 

Anspruchs 1 folgende gemnäB Artikel 123 (2) EPU 

unzulässigen Anderungen aufweise: 

a) 	Der aus dem Wortlaut "einen Spülgasaustritt der 

j eweiligen Adsorber (Zeilen 10, 11) "  hervorgehende 
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3 	 T 189/87 

Sachverhalt, daS jeder Adsorber einen Austritt haben 
soil, aus dem ausschliei3lich Spulgas austritt; 

Die Verbindung der Spülgas-Rückführungsleitung (7) 
"mit einem FrischgaseinlaB (Zeilen 11, 12) 11 ; 

Der aus dem Anspruchstext "mit dem in der 
Adsorptionsphase befindlichen Adsorber verbindbar 
(Zeilen 14, 15)" resultierende Tatbestand, daB die 
Verbindbarkeit eines Endes der Spülgas-
Ruckfuhrungsleitung mit einein Adsorber auf dessen 
Adsorptionsphase beschränkt sein soil; 

Die Ausstattung der vom Anspruchsinhalt umfaBten, 
zwei und mehr als drei Adsorber aufweisenden 
Vorrichtungsalternativen mit einer Spulgas-
Ruckführungsleitung. 

Desweiteren legte die Kanimer in ihrem Bescheid dar, daB 
em auf die ursprüngliche Of fenbarung zurUckgeführter 
Anspruch 1 nach ihrer derzeitigen Auffassung gegenuber dem 
Stand der Technik, der aus den Dokurnenten Dl, D2 sowie 

US-A-4 215 977 (D3), 

und dem Prospekt: 

"Vacuum Components", Edition 1979 der Fa. Baizers (D4) 

hervorgeht, keine erfinderische Tatigkeit aufweisen wurde; 
dabei wurde zusätzlich gutachtlich auf das Prospekt: 

"Vacuum Technology, its Foundations, Formulae and Tables" 
der BeschwerdefUhrerin, Seite HB 13, Kapitel 2.124, 
Gleichung (23) 

verwiesen. 
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4  T 189/87 

VIII. Die Beschwerdeführerin hat sich auf den Bescheid der 
Kammer hin nicht geauBert und insbesondere von der ihr 
eingeräumten Frist zur Stellungnahine keinen Gebrauch 
gemacht. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Der geltende Anspruch 1 weist aus den nachstehenden 
Gründen die in Pkt. Vu-a) bis d) genannten, gemã8 Art. 
123 (2) EPU unzulàssigen Anderungen auf: 

2.1  Zu Pkt. VII-a): Die ursprünglich eingereichte Figur zeigt 
auf der Oberseite der Adsorber 1 bis 3 nur zwei Austritte. 
Aus dein Gesaintzusaiiunenhang der Anmeldungsunterlagen 
entninunt der Fachinann, daS der jeweils linke Austritt für 
das nicht-adsorbierte Produktgas, der jeweils rechte 
Austritt sowohi für den Spülgasaustritt als auch für den 
Füllgaseintrittvorgesehen ist. Ein gesonderter 
Spülgasaustritt eines Adsorbers ist nicht of fenbart. 

2.2  Zu Pkt. Vu-b): Die ursprünglich eingereichte Figur zeigt 
an der Unterseite der Adsorber 1 bis 3 keine geineinsame 
Eininundung der Spülgas-Rückführungsleitung 7 und der 
Frischgaszufuhrleitung 4 in den Adsorber. Die Leitungen 4 

und 7 inünden voneinander getrennt in die Adsorber ein und 
sind jede für sich mit einemn gesonderten Ventil versehen. 
Es ist daher für den Fachmnann ohne weiteres erkennbar, daB 
beimu ursprünglich offenbarten Gegenstand des Streitpatents 
keine Verbindung der Spülgas-Ruckführungsleitung mit demn 
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5 	 T,189/87 

Frischgaseinlai3 vorhanden ist sondern daB für 
ruckgeführtes Spüigas ein gesonderter EinlaB in den 
Adsorber vorgesehen ist. 

2.3 	Zu Pkt. Vu-c): Der Fachmann entniinint den ursprünglichen 
Unterlagen deà Streitpatents keinerlei Hinweis, daB das 
Ende der Spüigas-Rückführungsleitung mit einem Absorber 
nur während dessen Adsorptionsphase verbindbar sein soil. 

2.4 	Zu Pkt-VII-d): In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen 
ist eine Spüigas-Rückführungsieitung nur im Rahmen des in 
der Figur und den zugehörigen Beschreibungstexten 
of fenbarten Ausführungsbeispiels mit drei Adsorbern 
of fenbart. Den Teilen der ursprünglichen Beschreibung, die 
Vorrichtungen mit zwei oder mehr als drei Adsorbern 
behandelt, kann der Fachmann nicht entnehmen, daB 
derartige Vorrichtungen ebenfalls mit einer Spü1gas-
Rückführungsleitung ausgestattet sein solien. 

2.5 	Aus den vorstehend genannten Gründen ist Anspruch 1 in 
einer Weise geändert worden, daB sein Gegenstand über den 
Inhalt der Anineldung in der ursprünglich eingereichten 
Fassung hinausgeht. Er entspricht damit nicht Artikel 123 

(2) EPU und kann deshaib gemäi3 Artikel 102 (3) EPU niht 
Grundlage eines in geandertem Uinfang aufrechterhaitenen 
Patents sein. Nit Anspruch 1 fallen auch die von diesein 

abhängigen Ansprüche 2 und 3. 

Bei dieser Sachiage erübrigt sich eine Stellungnahme der 
Kammer zur Frage der Neuheit und erfinderischen 
Tätigkeit. 

Die Hilfsanträge der beiden Beschwerdegegnerinnen auf 
mündliche Verhandlung sind damit gegenstandsios. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesem Grunde wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 	 J. Roscoe 
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